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Deutsche Bischofskonferenz

Nr. 202 Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Adveniat-Aktion 2021

Liebe Schwestern und Brüder,

Lateinamerika ist die am härtesten von der Corona-Pan-
demie betroffene Weltregion. Die Corona-Krise und ihre 
Folgen bestimmen das Leben der Menschen in durch-
greifender Weise. Vor allem die Situation der Armen hat 
sich verschlechtert, viele erleiden große Not.

Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung: Zahlreiche 
Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften und kirchliche 
Gruppen in ganz Lateinamerika und der Karibik stellen 
sich dem wachsenden Elend entgegen. Sie nehmen sich 
der Menschen an und helfen, wo immer dies möglich ist. 

Sie lindern akute Not, schenken Kranken und Trauern-
den Beistand, schaffen Existenzgrundlagen und küm-
mern sich um die Schwächsten: Kinder, Jugendliche, 
Frauen und Familien.

Adveniat hat seine diesjährige Weihnachtsaktion unter 
das Thema „ÜberLeben in der Stadt“ gestellt. Die Ak-
tion präsentiert Beispiele der vielfältigen Hilfe, die vor 
Ort geleistet wird. Seit mehr als 60 Jahren steht Adve-
niat an der Seite der Ärmsten. Die Weihnachtskollekte 
in den Gottesdiensten und die Spenden sind das Fun-
dament der Arbeit.

Wir bitten Sie um eine großzügige Spende bei der Ad-
veniat-Weihnachtskollekte. Ihre Gabe ist ein Hoffnungs-
zeichen für viele Menschen in Lateinamerika und der 
Karibik. Bleiben Sie den Menschen in Not und Armut 
verbunden, nicht zuletzt im Gebet!

Fulda, den 23.09.2021

Für das Erzbistum Berlin
+ Dr. Heiner Koch

Erzbischof von Berlin

Dieser Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 12. De-
zember 2021, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) verlesen und den Gemeinden zudem in geeig-
neter anderer Weise zur Kenntnis gebracht werden. Die 
Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weihnachtstag 
(24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch in den 
Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich für 
den Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. bestimmt.

Nr. 203 Aufruf der deutschen Bischöfe
 zur Aktion Dreikönigssingen 

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, 
Gruppen und Verbänden,
liebe Schwestern und Brüder!

Im Januar 2022 werden die Sternsinger wieder zu den 
Menschen gesandt, um den Segen zu bringen. Ihr Mot-
to ist aktueller denn je: „Gesund werden – gesund blei-
ben. Ein Kinderrecht weltweit“.

In den letzten Jahren ist besonders deutlich geworden, 
wie wichtig die Gesundheit ist. Wir sind dankbar, in ei-
nem Land zu leben, in dem die Allermeisten gut versorgt 
werden. In Ländern, die von Armut geprägt sind, können 
sich hingegen viele Eltern eine gute medizinische Ver-
sorgung ihrer Kinder nicht leisten. Der nächste Arzt und 
das nächste Krankenhaus sind oft weit entfernt. Nicht sel-
ten sind es die Projektpartner der Sternsinger, die helfen: 
Sie kümmern sich um verletzte Kinder, bringen Medika-
mente und medizinische Fachkräfte in entlegene Ge-
genden und fördern Kinder mit Behinderung. Sie unter-
stützen die Vorsorge und zeigen jungen Menschen, wie 
man sich vor Unfällen und Infektionskrankheiten schützt.

Das Plakatfoto zur Aktion Dreikönigssingen 2022 ent-
stand im Südsudan. Es zeigt den fünfjährigen Benson, 
der nach einem Sturz vom Mangobaum operiert wer- 
den musste. Möglich war das, weil seine Mutter ihn ins 
Daniel-Comboni-Krankenhaus in der Stadt Wau brin-
gen konnte. Die Klinik wird von den Sternsingern unter-
stützt. Sie ist ein Segen für die Menschen im Südsudan.

In Hilfsprojekten weltweit wird der Segen der Sternsinger 
konkret. Für uns ist ihr Segen an den Türen ein Zeichen 
der Hoffnung auf einen Gott, der uns trägt und behütet. 
Diese Zusage fasst der Leittext zur kommenden Stern-
singeraktion, der Psalm 91, in Worte: „Wer im Schutz 
des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmäch-
tigen“ (Ps 91,1).

Wir alle dürfen uns auf die Königinnen und Könige freu-
en, die von der Krippe zu den Menschen gehen. Mit den 
Sternsingern und unter ihrem Segen für unsere Häuser 
und Wohnungen gehen wir in das neue Jahr, das Men-
schen weltweit voller Hoffnung erwarten. 

Fulda, den 23.09.2021

Für das Erzbistum Berlin
+ Dr. Heiner Koch

Erzbischof von Berlin

Der Aufruf soll den Gemeinden in geeigneter Weise zur 
Kenntnis gegeben werden. Der Ertrag der Aktion Drei-
königssingen (Sternsingeraktion) ist ohne Abzüge an 
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ weiterzuleiten.

Nr. 204 Neue Broschüre der Deutschen
 Bischofskonferenz 

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz beab-
sichtigt, in Kürze folgende Broschüre sowie Plakat und 
Gebetsbild herauszugeben:
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Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz

Nr. 35 Kehrt um, denkt neu! – Zur Krise der 
katholischen Kirche. Zwei Beiträge von Bischof 
Dr. Georg Bätzing
In der Schriftenreihe „Der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz“ dokumentieren wir zwei Texte von 
Bischof Dr. Georg Bätzing, die insbesondere angesichts 
der allgemeinen kirchlichen Lage in Deutschland und 
auch mit Blick auf den Synodalen Weg von hoher Aktu- 
alität sind: zum einen die Predigt anlässlich der Er-
öffnung der Herbst-Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz am 20. September 2021 in Fulda, zum 
anderen die Ansprache beim St. Michael-Jahresempfang 
in Berlin am 27. September 2021. Beide Texte fragen, 
was die Kirche braucht, um zu neuer Glaubwürdigkeit 

und neuem Vertrauen in der Öffentlichkeit zu gelangen.

Plakat und Gebetsbild zum „Gebetstag für verfolgte 
und bedrängte Christen“
Wie in den vergangenen Jahren machen wir Sie auf den 
jährlich wiederkehrenden überdiözesanen „Gebetstag für 
verfolgte und bedrängte Christen“ aufmerksam (26. De-
zember, Fest des hl. Stephanus), den der Ständige Rat 
im Juni 2012 festgelegt hat. Das Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz stellt dazu auch in diesem Jahr 
ein Motiv auf einem Plakat zur Verfügung, das zum Aus-
hang in den Schaukästen der Pfarrgemeinden bestimmt 
ist. Außerdem sind Gebetsbilder mit dem von den deut-
schen Bischöfen approbierten Gebet für die unter Be-
drängung lebenden Mitchristen erhältlich. Die Gebets-
bilder sind zur Einlage ins „Gotteslob“ geeignet.

Der Erzbischof von Berlin

Nr. 205 Apostolische Konstitution
 „Pacite gregem Dei“

Mit der Apostolischen Konstitution „Pacite gregem Dei“ 
hat Papst Franziskus das VI. Buch des Codex Iuris 
Canonici (Strafrecht in der Kirche) erneuert und den der-
zeitigen Notwendigkeiten angepasst. 

Die deutsche Übersetzung der Apostolischen Konstitu-
tion finden Sie unter
https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_
constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-
ap_20210523_pascite-gregem-dei.html

Die deutsche Übersetzung des Buches VI des CIC unter
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/ 
bollettino/pubblico/2021/06/01/0347/00751.html

Die Lektüre der erneuerten Strafbestimmungen lege ich 
hiermit allen Mitarbeitenden ans Herz. 

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

Nr. 206 Rahmenordnung über die Führung von  
 Personalakten und Verarbeitung von 
 Personalaktendaten von Klerikern und 
 Kirchenbeamten (Personalaktenordnung)

Die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 
hat am 22. September 2021 die Rahmenordnung über 
die Führung von Personalakten und Verarbeitung von 
Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten 
(Personalaktenordnung) verabschiedet und beschlos-
sen. Für den Bereich des Erzbistums Berlin wurde diese 
Ordnung am 16.11.2021 von Erzbischof Dr. Heiner Koch 
in Kraft gesetzt. Der Wortlaut der Ordnung ist in der An-
lage zu diesem Amtsblatt ersichtlich. Die Anlage ist Be-
standteil des Amtsblattes.

Nr. 207 Namensänderung der 
 „Katholischen Kirchengemeinde 
 Pfarrei Hl. Pater Wichmann“

Das Patronat „Hl. Pater Wichmann“ der durch erzbischöf-
liches Dekret vom 16.08.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt 
des Erzbistums Berlin 09/2021, Nr. 160, S. 121 ff) zum 
01.01.2022 errichteten Katholischen Kirchengemeinde 
Pfarrei Hl. Pater Wichmann – Oberhavel-Ruppin wird in 
„Hl. Gertrud von Helfta“ geändert.

Diese Kirchengemeinde führt damit ab dem Zeitpunkt 
ihrer Errichtung am 01.01.2022 den Namen „Katho- 
lische Kirchengemeinde Pfarrei Hl. Gertrud von Helfta – 
Oberhavel-Ruppin“.

Berlin, den 09.11.2021
B 01878/2021
ZS.8 Ba/mik/jm

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

Dr. Achim Faber
Cancellarius Curiae

Nr. 208 Pfarrgrenzenänderung der Pfarreien 
 St. Joseph (Berlin-Siemensstadt) und 
 Herz Jesu (Berlin-Charlottenburg)

Gemäß can. 515 § 2 CIC ist es allein Sache des Diöze-
sanbischofs Pfarreien zu errichten, aufzuheben oder sie 
zu verändern. Der Diözesanbischof darf allerdings keine 
Pfarreien errichten oder aufheben oder nennenswert ver-
ändern, ohne den Priesterrat gehört zu haben.

Nach Anhörung des Priesterrates ändere ich die Pfarr-
gebiete der Katholischen Kirchengemeinden St. Joseph 
mit Sitz in 13629 Berlin, Quellweg 43 und Herz Jesu mit 
Sitz in 10587 Berlin, Alt-Lietzow 23 wie folgt:
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Der Teil des Pfarrgebietes der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Joseph (Berlin-Siemensstadt), das auf dem 
Gebiet des Berliner Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf 
liegt, wird dem Pfarrgebiet der Katholischen Kirchenge-
meinde Herz Jesu (Berlin-Charlottenburg) hinzugefügt.

Die Gläubigen des oben beschriebenen Gebietes der 
Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph (Berlin-Sie-
mensstadt) gehören ab dem Zeitpunkt dieser Umpfar-
rung auch formal rechtlich zur Katholischen Kirchenge-
meinde Herz Jesu (Berlin-Charlottenburg).

ZS.8 Ba/mik/jm
Berlin, den 18.11.2021
B 01934/2021

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

Dr. Achim Faber
Cancellarius Curiae

Nr. 209 Erzbistum Berlin und Erzbischöflicher Stuhl 
 von Berlin, Körperschaften des öffent- 
 lichen Rechts – Gemeinsamer Jahres- 
 abschluss zum 31.12.2020

Nach Beschlussfassung durch den Diözesanvermögens-
verwaltungsrat am 24. September 2021 wird der gemein-
same Jahresabschluss für das Erzbistum Berlin und den 
Erzbischöflichen Stuhl von Berlin, bestehend aus der 
Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang 
und dem Lagebericht zum 31. Dezember 2020 von mir 
festgestellt. Der vollständige testierte Jahresabschluss 
2020 ist unter dem Link www.erzbistumberlin.de/testat 
einzusehen. 

Berlin, 25.10.2021
+ Dr. Heiner Koch

Erzbischof von Berlin

Nr. 210 Kirchensteuerbeschluss des Erzbistums Berlin (Kirchensteuerbeschluss – KiStB kath.) 
 i.d.F. vom 24.09.2021

§ 1 Arten der Kirchensteuer

Im Erzbistum Berlin werden von den Angehörigen der Katholischen Kirche Kirchensteuern erhoben als:
1. Kirchensteuer vom Einkommen in einem Prozentsatz der Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, Kapital- 

ertragsteuer),
2. Mindestkirchensteuer,
3. besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft.

§ 2 Höhe der Kirchensteuer vom Einkommen

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird von den der Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, Kapitalertrag-
steuer) unterliegenden Einkünften erhoben. Sie beträgt, sofern im Folgenden nicht anders geregelt, 9 Prozent der 
Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), höchstens jedoch 3 Prozent (für Sachsen-Anhalt 
3,5 Prozent) des im Steuerbescheid ausgewiesenen zu versteuernden Einkommens (Kappung). Wird in einer glau-
bensverschiedenen Ehe oder Lebenspartnerschaft Kirchensteuer vom Einkommen nach Maßgabe des § 9 Absätze 
1 und 3 Kirchensteuerordnung – KiStO kath. in der jeweils geltenden Fassung erhoben, ergibt sich die Bemessungs-
grundlage für die Kappung aus der Ermittlung des Verhältnisses der Summe der Einkünfte des kirchenangehörigen 
Ehegatten oder Lebenspartners zur Summer der Einkünfte beider Ehegatten oder Lebenspartner und der Anwendung 
des für den kirchenangehörigen Ehegatten oder Lebenspartners ermittelten prozentualen Anteils auf das gemein-
same zu versteuernde Einkommen; § 51a Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz ist bei der Ermittlung der Sum-
me der Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Lebenspartners entsprechend anzuwenden oder Lebenspartnerschaft 
Kirchensteuer vom Einkommen nach Maßgabe des § 9 Absätze 1 und 3 Kirchensteuerordnung – KiStO kath. in der 
jeweils geltenden Fassung erhoben, ergibt sich die Bemessungsgrundlage für die Kappung aus der Ermittlung des 
Verhältnisses der Summe der Einkünfte des kirchenangehörigen Ehegatten oder Lebenspartners zur Summer der 
Einkünfte beider Ehegatten oder Lebenspartner und der Anwendung des für den kirchenangehörigen Ehegatten oder 
Lebenspartners ermittelten prozentualen Anteils auf das gemeinsame zu versteuernde Einkommen; § 51a Absatz 
2 Satz 2 Einkommensteuergesetz ist bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Le-
benspartners entsprechend anzuwenden.

(2) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer oder als Zuschlag zur Kapitalertragssteuer erhoben, unter-
liegt diese Kirchensteuer nicht der Kappung. Dies gilt auch für die Kirchensteuer, die auf die nach § 32d Absätze 3 
und 4 in Verbindung mit Absatz 1 Einkommensteuergesetz ermittelte Einkommensteuer erhoben wird.

§ 3 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft wird nach Maßgabe von § 9 
Absätze 2 und 3 Kirchensteuerordnung – KiStO kath. in der jeweils geltenden Fassung erhoben
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1. von katholischen Steuerpflichtigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner keiner nach Maßgabe der Kirchensteu-
ergesetze der Länder mit Gebietsanteilen des Erzbistums Berlin steuererhebenden Religionsgemeinschaft an-
gehört (glaubensverschiedene Ehe oder Lebenspartnerschaft), wenn die Ehegatten oder Lebenspartner zur Ein-
kommensteuer gemäß § 26b Einkommensteuergesetz zusammenveranlagt werden,

2. von katholischen Steuerpflichtigen, deren Ehegatte oder Lebenspartner einer anderen nach Maßgabe der Kirchen-
steuergesetze der Länder mit Gebietsanteilen des Erzbistums Berlin steuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (konfessionsverschiedene Ehe oder Lebenspartnerschaft), die Steuern in eigener Verwaltung erhebt, 
wenn zum Zeitpunkt der Veranlagung kein Nachweis über die Mitgliedschaft des Ehegatten oder Lebenspartners 
in dieser steuererhebenden Religionsgemeinschaft vorliegt. Die Kirchensteuer des Ehegatten oder Lebenspart-
ners wird in diesen Fällen auf Antrag des katholischen Steuerpflichtigen nachträglich auf das festgesetzte beson-
dere Kirchgeld entsprechend § 3 Absatz 3 angerechnet.

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft beträgt (Kirchgeldtabelle):

Stufe

Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes Einkommen 

 nach § 6 Absatz 1 KiStO kath.)

Euro

jährliches 
Kirchgeld

Euro

monatliches 
Kirchgeld

Euro

1 40.000 bis  47.499 96 8

2 47.500 bis  59.999 156 13

3 60.000 bis  72.499 276 23

4 72.500 bis  84.999 396 33

5 85.000 bis  97.499 540 45

6 97.500 bis 109.999 696 58

7 110.000 bis 134.999 840 70

8 135.000 bis 159.999 1.200 100

9 160.000 bis 184.999 1.560 130

10 185.000 bis 209.999 1.860 155

11 210.000 bis 259.999 2.220 185

12 260.000 bis 309.999 2.940 245

13 310.000 und mehr 3.600 300

(3) Gehört der Ehegatte oder Lebenspartner in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 einer steuerberechtigten Religions- 
gemeinschaft an, die von ihm aufgrund einer staatlich anerkannten Steuerordnung Steuern erhebt, ist auf Antrag die 
an diese Religionsgemeinschaft nachweislich gezahlte Steuer bis zur festgesetzten Höhe des besonderen Kirchgel-
des auf dieses anzurechnen. Von der Anrechnung unberührt bleibt das besondere Kirchgeld in Höhe des Betrages, 
der sich ohne Festsetzung des besonderen Kirchgeldes bei einer Besteuerung des Steuerpflichtigen nach dem Ein-
kommen (§ 5 KiStO kath.) ergeben würde. Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 entsprechen-
de Anwendung.

(4) Die Absätze 1 und 2 finden auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften für Veranlagungszeiträume vor 2014 
nur Anwendung, wenn die Kirchensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt worden ist und nur so weit die An-
wendung zu keiner ungünstigeren Festsetzung als bei Einzelveranlagung führt.

§ 4 Berechnungsgrundlagen

Für die Berechnung der Kirchensteuer ist § 51a Einkommensteuergesetz maßgebend. 

§ 5 Bemessung der Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer

(1) Wird Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschalsätzen nach den §§ 37a, 37b, 40, 40a Absätze 1, 2a bis 
5, 40b Einkommensteuergesetz erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 Prozent der pauschalen Lohnsteuer.
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(2) Weist der Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner 
steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, so ist insoweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für 
die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 Prozent der pauschalen Lohnsteuer. Durch den Arbeitgeber 
ist diese Kirchensteuer der jeweiligen steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft zuzuordnen. Kann der 
Arbeitgeber die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallende pauschale Steuer nicht ermitteln, hat er aus Verein- 
fachungsgründen die gesamte pauschale Steuer im Verhältnis der kirchensteuerpflichtigen zu den nicht kirchen-
steuerpflichtigen Arbeitnehmern aufzuteilen; die auf den Anteil der kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallen-
de Kirchensteuer beträgt 9 Prozent der pauschalen Lohnsteuer. Die so ermittelte Kirchensteuer ist vom Arbeitgeber 
entsprechend der Zugehörigkeit der kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer zur Evangelischen Kirche und zur Römisch-
Katholischen Kirche, in Berlin zur Evangelischen Kirche, zur Römisch-Katholischen Kirche und zur Katholischen Kir-
chengemeinde der Alt-Katholiken der jeweiligen steuererhebenden Kirche zuzuordnen. Kann der Arbeitgeber nur bei 
einzelnen Arbeitnehmern die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht er-
mitteln und deshalb eine Zuordnung zur jeweiligen steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht vor-
nehmen, erfolgt insoweit die Aufteilung durch die Finanzverwaltung nach Absatz 3.

(3) Kann die Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer nicht durch Individualisierung der jeweils steuerberechtig-
ten Kirche zugeordnet werden, so ist sie von der Finanzverwaltung im Verhältnis von 70 Prozent für die Evangelische 
Kirche und 30 Prozent für die Katholische Kirche im Land Brandenburg, 90 Prozent zu 10 Prozent im Land Meck-
lenburg-Vorpommern und im Land Sachsen-Anhalt 73 Prozent zu 27 Prozent aufzuteilen und abzuführen. Im Land 
Berlin ist sie von der Finanzverwaltung im Verhältnis von 69,97 Prozent für die Evangelische Kirche, 29,97 Prozent 
für die Römisch-Katholische Kirche und 0,06 Prozent für die Katholische Kirchengemeinde der Alt-Katholiken aufzu- 
teilen und abzuführen.

§ 6 Inkrafttreten

Dieser Kirchensteuerbeschluss tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Berlin, den 24. September 2021
+ Dr. Heiner Koch

Erzbischof von Berlin

Dr. Achim Faber
Cancellarius Curiae

Nr. 211 Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin (Kirchensteuerordnung – 
 KiStO kath.) i.d.F. vom 24.09.2021

I. Besteuerungsrecht

§ 1 Erzbistumskirchensteuer
 Das Erzbistum Berlin erhebt Kirchensteuern zur Deckung der Ausgaben des Erzbistums, der Kirchengemein-

den, der katholischen Einrichtungen und für sonstige kirchliche Zwecke.

II. Kirchensteuerpflicht

§ 2 Steuerpflichtige Personen
 Steuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche, die im Erzbistum Berlin ihren Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 Abgabenordnung haben.

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht
 (1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf die Begründung des  
  Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes im Geltungsbereich dieser Steuerordnung oder auf die 
  Aufnahme in die Katholische Kirche folgt.

 (2) Die Steuerpflicht endet
  a) bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
   Geltungsbereich dieser Steuerordnung aufgegeben worden ist,
  b) bei dem Tode des Steuerpflichtigen mit Ablauf des Sterbemonats,
  c) bei Abgabe einer Austrittserklärung nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen.
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 (3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird für jeden vollen Ka- 
  lendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich  
  bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuer ergäbe. Die Zwölftelung erfolgt auch in den Fällen, in 
  denen in eine Veranlagung zur unbeschränkten Steuerpflicht die während der beschränkten Einkommen- 
  steuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte nach § 2 Absatz 7 Satz 3 Einkommensteuergesetz einbe- 
  zogen worden sind. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer  
  der Einkommensteuerpflicht entspricht oder die Kirchensteuer nach § 4 Absatz 1 Buchstabe a) nach einem  
  Prozentsatz der Lohnsteuer erhoben wird.

 (4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, ist Absatz 3 nicht anzuwenden. 
  Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeitpunkt des Zuflusses eine 
  Kirchensteuerpflicht besteht.

III. Arten und Höhe der Kirchensteuer

§ 4 Steuerarten
 (1) Kirchensteuern können erhoben werden als
  a) Kirchensteuer vom Einkommen in einem Prozentsatz der Einkommensteuer (einschließlich Lohn- 
   steuer, Kapitalertragsteuer),
  b) Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft,
  c) Ortskirchgeld.

 (2) Über die Höhe und die Art der zu erhebenden Kirchensteuer nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) beschließt  
  das Erzbistum Berlin durch Kirchensteuerbeschluss im Voraus.

 (3) Über die Höhe und die Art des Ortskirchgeldes nach Absatz 1 Buchstabe c) beschließen die Kirchenvor- 
  stände der Kirchengemeinden nach Maßgabe einer erzbischöflichen Rahmenordnung.

IV. Bemessungsgrundlagen

§ 5 Kirchensteuer vom Einkommen
 (1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird nach der Steuer bemessen, die der Steuerpflichtige oder die 
  Steuerpflichtige nach dem Einkommensteuergesetz zu entrichten hat. Für die Berechnung der Kirchen- 
  steuer ist § 51a Einkommensteuergesetz maßgebend.

 (2) Wird die Einkommensteuerfestsetzung geändert, so sind Kirchensteuerbescheide von Amts wegen durch  
  neue Bescheide zu ersetzen, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch dann, wenn ein zu erset- 
  zender Bescheid unanfechtbar geworden ist.

§ 6 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft
 (1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft wird nach der wirtschaft- 
  lichen Leistungsfähigkeit in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand bemessen. Bemessungsgrund- 
  lage ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten oder Lebenspartner; § 5 Absatz 1 Satz 2 ist 
  entsprechend anzuwenden.

 (2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft wird nach einem 
  gestaffelten Satz erhoben, der durch den Kirchensteuerbeschluss bestimmt wird.

 (3) Die Erhebung beginnt mit dem ersten Tage des Kalendermonats, der auf die Eheschließung oder Begrün- 
  dung der Lebenspartnerschaft folgt. Sie erfolgt für jeden Kalendermonat, während dessen Dauer die 
  glaubensverschiedene Ehe oder Lebenspartnerschaft ganz oder teilweise bestanden hat.

V. Erhebung der Kirchensteuern

§ 7 Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
 (1) Die Kirchensteuern sind von allen Steuerpflichtigen nach festen und gleichmäßigen Maßstäben zu er- 
  heben.

 (2) Die Regelungen dieser Kirchensteuerordnung zu Ehegatten und Ehen sind nach Maßgabe der Kirchen- 
  steuergesetze der Länder mit Gebietsteilen des Erzbistums Berlin auch auf Lebenspartner und Lebenspart- 
  nerschaften anzuwenden. Soweit dieses Landesrecht nichts anderes bestimmt, ist Satz 1 auch auf Veran- 
  lagungszeiträume vor 2014 anzuwenden, wenn die Kirchensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt  
  worden ist und nur soweit die Anwendung zu keiner ungünstigeren Kirchensteuerfestsetzung als bei Ein- 
  zelveranlagung führt. 
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§ 8 Mehrfacher Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung
 (1) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auch außerhalb des Geltungsbereiches  
  dieser Kirchensteuerordnung werden zur Kirchensteuer nur herangezogen, wenn sie innerhalb des Gel- 
  tungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden oder Lohnsteuer  
  oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsverfahrens entrichten. Die anderwärts erhobenen Kirchen 
  steuern vom Einkommen und das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe werden angerech- 
  net.

 (2) Wird von Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung  
  einbehalten und ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchensteuer- 
  ordnung, so ist bei der Veranlagung zur Einkommen- und Kirchensteuer der innerhalb des Geltungsberei- 
  ches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz anzuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch  
  den nach § 44 Abs. 1 Einkommensteuergesetz zum Steuerabzug Verpflichteten keine Kirchensteuer ein- 
  behalten, so wird der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige zur Kirchensteuer veranlagt.

§ 9 Besteuerung in glaubensverschiedenen Ehen oder Lebenspartnerschaften
 (1) Gehört der Ehegatte oder Lebenspartner eines katholischen Steuerpflichtigen keiner nach Maßgabe der  
  Kirchensteuergesetze der Länder mit Gebietsanteilen des Erzbistums Berlin steuererhebenden Religions- 
  gemeinschaft an (glaubensverschiedene Ehe oder Lebenspartnerschaft) und werden die Ehegatten oder  
  Lebenspartner zur Einkommensteuer gemäß § 26 b Einkommensteuergesetz zusammen veranlagt, wird  
  vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 Kirchensteuer vom Einkommen (§ 5) erhoben. 

 (2) Ist das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft höher als die 
  Kirchensteuer nach Absatz 1, wird die Kirchensteuer in Form des besonderen Kirchgeldes in glaubens- 
  verschiedener Ehe oder Lebenspartnerschaft (§ 6) erhoben. Bei der Ermittlung nach Satz 1 bleibt die auf  
  der Einkommensteuer nach dem besonderen Steuertarif des § 32 d Einkommensteuergesetz bestehen- 
  de Kirchensteuer vom Einkommen außer Betracht. Zahlungen, die auf die nicht zur Erhebung gelangen- 
  de Kirchensteuer geleistet wurden, werden auf die andere Steuer angerechnet. 

 (3) Bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Lebenspartners ist §51 a Absatz 2 Einkom- 
  mensteuergesetz entsprechend anzuwenden. Werden dem katholischen Steuerpflichtigen zuzurechnen- 
  de Einkünfte gesondert nach § 32 d Einkommensteuergesetz besteuert, wird die hierauf entfallende 
  Kirchensteuer vom Einkommen neben dem besonderen Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder 
  Lebenspartnerschaft gesondert erhoben. 

 (4) Werden die Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 26 a Einkommensteuergesetz einzeln, getrennt oder  
  besonders zur Einkommensteuer veranlagt, wird die Kirchensteuer vom Einkommen (§ 5) nach der in der  
  Person des katholischen Steuerpflichtigen gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben.

§ 10 Besteuerung in konfessionsverschiedenen Ehen oder Lebenspartnerschaften
 (1) Bei Ehegatten oder Lebenspartnern, von denen einer der römisch-katholischen und der andere einer an- 
  deren nach Maßgabe der Kirchensteuergesetze der Länder mit Gebietsanteilen des Erzbistums Berlin  
  steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört (konfessionsverschiedene Ehe oder Lebenspartner- 
  schaft), wird die Kirchensteuer vom Einkommen (§ 5) bei der Zusammenveranlagung zur Einkommen- 
  steuer gemäß § 26 b Einkommensteuergesetz für jeden Ehegatten oder Lebenspartner von der Hälfte  
  dieser Steuer erhoben. Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Kirchensteuer von beiden Ehegatten oder  
  Lebenspartnern von der Hälfte der Lohnsteuer und bei jedem Ehegatten oder Lebenspartner auch für den  
  anderen einzubehalten und auf die römisch-katholische Kirche und die andere steuererhebende Religions- 
  gemeinschaft aufzuteilen, anzumelden und abzuführen. Die Kirchensteuer vom Einkommen, die in einem  
  Prozentsatz von der Kapitalertragsteuer erhoben wird, bemisst sich nach der in der Person des katho- 
  lischen Steuerpflichtigen gegebenen Steuerbemessungsgrundlage (§ 5 Absatz 1).

 (2) In den Ländern Berlin und Brandenburg ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn die beteiligten Religions- 
  gemeinschaften dies vereinbart haben. Fehlt eine derartige Vereinbarung, gelten § 9 Absatz 1 und Absatz  
  3 Satz 1 entsprechend in Verbindung mit § 3 Kirchensteuerbeschluss - KiStB kath. in der jeweils gültigen  
  Fassung.

 (3) Werden die Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 26 a Einkommensteuergesetz einzeln, getrennt oder  
  besonders zur Einkommensteuer veranlagt, wird die Kirchensteuer vom Einkommen (§ 5) von jedem Ehe- 
  gatten oder Lebenspartner nach der in seiner Person gegebenen Steuerbemessungsgrundlage erhoben.

§ 11 Verspätungszuschläge, Verzinsung und Säumniszuschläge
Die Bestimmungen des § 152 sowie der §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung sind nicht anzuwenden.
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§ 12 Erlass, abweichende Festsetzung, Stundung und Niederschlagung
 (1) Kirchensteuern können ganz oder teilweise nach Maßgabe der jeweils geltenden Erlass-Richtlinie erlas- 
  sen werden, insbesondere dann, soweit ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. 
  Unter den gleichen Voraussetzungen kann eine abweichende Steuerfestsetzung erfolgen.

 (2) Kirchensteuern können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für den Steuer- 
  pflichtigen verbunden ist.

 (3) Kirchensteuern können niedergeschlagen werden, wenn zu erwarten ist, dass die Erhebung keinen Erfolg  
  haben wird oder die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zu dem zu erhebenden Betrag stehen werden.

 (4) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden übertragen ist, können vom Finanzamt  
  die Maßnahmen der Absätze 1 bis 3 hinsichtlich der Kirchensteuern im gleichen Verhältnis wie bei der  
  Maßstabsteuer getroffen werden. Satz 1 gilt entsprechend bei einem zur Maßstabsteuer gewährten Voll- 
  streckungsaufschub. Soweit die Finanzbehörde zur Maßstabsteuer von einer Steuerfestsetzung absieht,  
  erstreckt sich dies auch auf die Kirchensteuer.

VI. Verwaltung der Kirchensteuern

§ 13 Verwaltung
 (1) Die Verwaltung der Kirchensteuern kann ganz oder teilweise den Finanzbehörden übertragen werden.

 (2) Über die Maßnahmen nach § 12 Absätze 1 bis 3 entscheidet unbeschadet der Bestimmung des § 12 
  Absatz 4 das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin.

 (3) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbehörden nicht übertragen worden ist, erteilt das  
  Erzbischöfliche Ordinariat Berlin - Kirchensteuerstelle - dem Steuerpflichtigen einen Kirchensteuerbescheid.  
  Dieser muss die Höhe der Kirchensteuer für den Erhebungszeitraum und eine Rechtsbehelfsbelehrung  
  enthalten. Er soll ferner die Bemessungsgrundlage und eine Anweisung, wo, wann und wie die Steuer zu  
  entrichten ist, sowie gegebenenfalls die Höhe und die Fälligkeitstermine der Vorauszahlungen enthalten.  
  Der Kirchensteuerbescheid ist dem Steuerpflichtigen oder der Steuerpflichtigen bekannt zu geben.

§ 14 Steuergeheimnis
Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und Einrichtungen sind verpflichtet, das Steuerge-
heimnis nach Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren.

VII. Rechtsbehelfe

§ 15 Rechtsweg
Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer ist der Rechtsweg nach Maßgabe des jeweils geltenden Kirchen-
steuergesetzes gegeben: in den Ländern Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt der Verwaltungsrechtsweg, 
in Mecklenburg-Vorpommern der Finanzrechtsweg.

§ 16 Widerspruchsverfahren
 (1) Vor Erhebung der Klage beim Verwaltungsgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im Widerspruchs- 
  verfahren nachzuprüfen.

 (2) Der Widerspruch ist in den Ländern Berlin und Sachsen-Anhalt beim Erzbischöflichen Ordinariat Berlin zu  
  erheben. Im Land Brandenburg ist der Widerspruch, soweit es sich um einen Bescheid einer Finanz- 
  behörde handelt, bei dieser zu erheben, die darüber erst nach Anhörung des Erzbischöflichen Ordinar- 
  riates entscheidet, anderenfalls das Erzbischöfliche Ordinariat.

 (3) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzu- 
  stellen.

 (4) Die Absätze 1 bis 3 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz der  
  Verwaltungsrechtsweg gegeben ist.

§ 17 Einspruchsverfahren
 (1) Vor Erhebung der Klage beim Finanzgericht ist die Heranziehung zur Kirchensteuer im Einspruchsver- 
  fahren nachzuprüfen.
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 (2) Der Einspruch ist im Land Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
  Verwaltungsakts (Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift beim zuständigen Finanzamt zu 
  erheben.

 (3) Die Einspruchsentscheidung ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und bekannt  
  zu geben. Ist die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 12 Absatz 1 den Finanzämtern übertragen, so  
  entscheidet das zuständige Finanzamt im Benehmen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat über den 
  Einspruch.

 (4) Die Absätze 1 bis 3 sind anzuwenden, soweit entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz der  
  Finanzrechtsweg gegeben ist.

§ 18 Wirkung des Rechtsbehelfs
 (1) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer nicht 
  aufgeschoben.

 (2) Auf Antrag kann die Rechtsbehelfsbehörde die Vollziehung bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf  
  aussetzen.

 (3) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

§ 19 Inkrafttreten
 Diese Kirchensteuerordnung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Berlin, den 24. September 2021
+ Dr. Heiner Koch

Erzbischof von Berlin

Dr. Achim Faber
Cancellarius Curiae

Nr. 212 Beschluss 4/2021 der Regional-KODA Nord-Ost vom 09.09.2021

In der Sitzung am 09.09.2021 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost folgendes beschlossen:

Änderung der DVO

I.
§ 3a – Prävention sexueller Gewalt – wird vollumfänglich aufgehoben und durch die nachfolgende Regelung ersetzt:

„§ 3a 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt

(1)  Jeder Mitarbeiter, der im Rahmen seiner Tätigkeit Kinder, Jugendliche oder schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder vergleichbaren Kontakt hat, hat auf Verlangen des 
Dienstgebers in regelmäßigen Abständen ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis nach den jeweils gelten-
den Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen. 

(2)  Während des bestehenden Arbeitsverhältnisses trägt der Dienstgeber die Kosten. 

(3a) Der Dienstgeber überprüft das vorgelegte, erweiterte Führungszeugnis und bestätigt in der Personalakte, dass 
die Vorlagepflicht erfüllt wurde. 

(3b) Enthält das Führungszeugnis relevante Einträge im Sinne des § 72a des Sozialgesetzbuches – Achtes Buch 
(SGB VIII), ist eine Kopie dieses Zeugnisses mit besonderer Sicherung in der Personalakte zu verwahren 
(siehe § 3b Absatz 6b Sätze 3 und 4) und das Zeugnis dem Mitarbeiter zurückzugeben.

(3c) Enthält das Führungszeugnis keine relevanten Einträge, ist dies in der Personalakte zu verzeichnen und das 
Zeugnis dem Mitarbeiter zurückzugeben. 
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(4)  Andere Straftaten außer den in § 72a SGB VIII genannten sind nicht Zweck der Datenerhebung und unter- 
liegen somit grundsätzlich einem Verwertungsverbot. Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu dem-
jenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen 
des § 6 Absatz 2 lit. f), g) oder h) des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) vorliegen.

(5)  Der Dienstgeber ist berechtigt, von Mitarbeitern im Sinne des Absatzes 1 die Vorlage einer Selbstauskunfts-
erklärung bezüglich der in § 72a Absatz 1 SGB VIII genannten Straftaten zu verlangen. Diese enthält, sofern 
die Verurteilung noch nicht nach dem BZRG getilgt ist, Angaben, ob der Mitarbeiter wegen einer Straftat nach 
§72a Absatz 1 SGB VIII verurteilt worden ist und ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfah-
ren gegen ihn eingeleitet worden ist. Darüber hinaus ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines sol-
chen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu 
machen. Diese Erklärung ist mit besonderer Sicherung der Personalakte beizufügen (siehe § 3b Absatz 6b 
Sätze 3 und 4). 

(6) Der Dienstgeber erarbeitet im jeweiligen Arbeitsbereich einen Verhaltenskodex unter Beteiligung der Mitarbei-
terschaft und erlässt diesen als Dienstanweisung (Hausordnung nach Anhörung der Mitarbeitervertretung im 
Sinne von § 29 Absatz 1 Ziffer 3 MAVO). In Einrichtungen, in denen eine MAV besteht, ist alternativ der Ab-
schluss einer Dienstvereinbarung nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO zulässig.

(7a) Der Dienstgeber organisiert für Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kinder, Jugendliche oder schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder vergleichbare Kon-
takte haben, regelmäßig Schulungen zu Fragen der Prävention gegen sexualisierte Gewalt und stellt den 
Mitarbeiter hierfür unter Fortzahlung des Entgelts frei. 

(7b)  Der Mitarbeiter ist grundsätzlich verpflichtet, an den Schulungen in regelmäßigen Abständen teilzunehmen. 
Eine Befreiung von der Teilnahmeverpflichtung ist in begründeten Einzelfällen mit dem zuständigen Ansprech-
partner für Prävention abzustimmen. 

(7c)  Der Dienstgeber trägt die Kosten für die Schulung. 

(7d)  § 29 Absatz 1 Nr. 5 und Nr. 6 MAVO sind zu beachten.“

II.
In die DVO wird nach § 3a folgende Regelung als § 3b neu eingefügt:

„§ 3b 
Umgang mit sexuellem Missbrauch

(1) Alle Mitarbeiter haben unverzüglich die zuständige Person der Leitungsebene der Einrichtung, bei der sie be-
schäftigt sind, oder die beauftragten Ansprechpersonen über einen durch Tatsachen begründeten Verdacht im 
Sinne der Nr. 2 der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hil-
febedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (im folgenden: Ord-
nung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch) in der jeweils geltenden Fassung, der ihnen im dienstlichen 
Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu informieren. Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergeb-
nis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kennt-
nis erlangen. 

 Etwaige staatliche oder kirchliche Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber kirchlichen 
oder staatlichen Stellen (z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienstvorgesetzten blei-
ben hiervon unberührt. 

(2) Wird ein Mitarbeiter einer Tat nach Nr. 2 der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der je-
weils geltenden Fassung beschuldigt, kann er im Falle einer Anhörung durch den Dienstgeber nach Nr. 26 der 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch eine Person seines Vertrauens, auf Wunsch auch einen 
Rechtsanwalt, hinzuziehen. Hierauf ist der Mitarbeiter vor der Anhörung hinzuweisen. 

 Stellt sich im Anhörungsverfahren heraus, dass die Beschuldigung offensichtlich unbegründet ist, hat der Dienst-
geber die dem Beschuldigten im Rahmen des Anhörungsverfahrens entstandenen notwendigen Kosten zu tra-
gen. Ergibt sich aus dem Anhörungsverfahren, dass sich eine Beschuldigung nicht aufrechterhalten lässt – ohne 
Feststellung der offensichtlichen Unbegründetheit –, hat der Dienstgeber zu prüfen, ob er die dem Mitarbeiter 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens entstandenen notwendigen Kosten übernimmt.

(3) Die Anhörung des Mitarbeiters zur Beschuldigung einer Tat nach Nr. 2 der Ordnung für den Umgang mit sexu-
ellem Missbrauch in der jeweils geltenden Fassung ist zu protokollieren.

 Der Mitarbeiter hat das Recht, das Protokoll einzusehen und gegenzuzeichnen. 
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 Er hat auch das Recht, eine Gegendarstellung abzugeben, die dem Protokoll beizufügen ist. Der Mitarbeiter 
erhält eine Kopie des vom Protokollführer unterzeichneten Protokolls.

(4) Auch dem beschuldigten Mitarbeiter gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Er steht – unbeschadet erfor-
derlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis des Gegenteils unter der Unschuldsvermutung.

(5) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen vor, ist der Dienstgeber berechtigt, den Mitarbeiter nach erfolgter Anhörung 
vorübergehend unter Fortzahlung seines Entgelts vom Dienst freizustellen, bis der Sachverhalt aufgeklärt ist.

(6a) Der Dienstgeber ist für den Fall, dass sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht als unbegründet erweist, im 
Einvernehmen mit dem Mitarbeiter verpflichtet, auf eine vollständige Rehabilitation hinzuwirken und alles zu 
tun, was den fälschlich beschuldigten Mitarbeiter rehabilitiert und schützt.

(6b) Stellt sich nach gründlicher Prüfung eine Beschuldigung oder ein Verdacht als unbegründet heraus, ist dies 
vom Dienstgeber in der Personalakte schriftlich festzuhalten. Dazu gehören

 - eine kurze Sachverhaltsschilderung
 - das Ergebnis der Untersuchung 
 - die wesentlichen Punkte, auf welche sich die Unbegründetheit stützt.
 Diese Unterlagen sind mit besonderer Sicherung zu verwahren; die besonderen Zugriffsrechte sind vom  
 Dienstgeber festzulegen. Im Rahmen dieser Festlegung hat der Dienstgeber sicherzustellen, dass die 
 Zugriffsrechte auf Personen beschränkt sind, die zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben nach dem KDG  
 berechtigt sind, die personenbezogenen Daten zu erheben und ggf. zu verarbeiten. 

(7) Auf Antrag des Mitarbeiters sind im Fall der Unbegründetheit der Beschuldigung Unterlagen, die im Zusam-
menhang mit der Beschuldigung oder dem Verdacht stehen, im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten.“

III. Inkrafttreten
 Die vorstehenden Änderungen der DVO treten zum 1. Dezember 2021 in Kraft.

Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der Regional-KODA Nord-Ost vom 09.09.2021 für den Bereich des 
Erzbistums Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. November 2021
B 01938/2021
R.II rs/R.II cj

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

Nr. 213 Beschluss 5/2021 der Regional-KODA 
 Nord-Ost vom 09.09.2021

In der Sitzung am 09.09.2021 in Berlin hat die Regional-
KODA Nord-Ost Folgendes beschlossen:

Änderung der DVO

In § 7 Absatz 9 Satz 2 DVO wird der Inhalt der Fuß-
note 12 ab sofort ersatzlos gestrichen.

Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der 
Regional-KODA Nord-Ost vom 09.09.2021 für den Be-
reich des Erzbistums Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. November 2021
B 01939/2021
R.II rs/R.II cj

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin
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Erzbischöfliches Ordinariat

Nr. 214 Hinweise zur Durchführung der 
 Adveniat-Weihnachtsaktion 2021

Auch das Jahr 2021 steht im Zeichen der Corona- 
Pandemie. Adveniat-Partnerinnen und -Partnern aus 
Lateinamerika und der Karibik berichten beinahe täg- 
lich, welche negativen Folgen die Corona-Pandemie für 
die Menschen und vor allem für die Armen hat. In der 
Weihnachtsaktion 2021 stellt Adveniat unter dem Motto 
„ÜberLeben in der Stadt“ die Situation der Menschen in 
den Städten Lateinamerikas in den Mittelpunkt.

Dazu wurden wieder vielfältige Materialien zur Vorberei-
tung von Gottesdiensten, der Weihnachtskollekte und 
der Öffentlichkeitsarbeit an die Pfarrämter verschickt. 
Auch in diesem Jahr ist zu befürchten, dass nicht alle 
Menschen an den Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen 
können oder wollen. Daher bittet Adveniat darum, die 
Spendentüten für die Weihnachtskollekte zu den Men-
schen zu bringen, zum Beispiel durch eine Verteilung mit 
dem Pfarrbrief oder die Auslage in kirchlichen Einrichtun-
gen. Materialbestellungen können jederzeit per Telefon, 
Fax oder E-Mail sowie online im Adveniat-Service www. 
adveniat.de/bestellungen mitgeteilt werden.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advent (28. 
November 2021) mit Gottesdiensten an verschiedenen 
Orten im Bistum Münster eröffnet.

Für den 1. Adventssonntag bietet es sich an, in den Ge-
meinden die Plakate auszuhängen und das Adveniat-Ma-
gazin zur Weihnachtsaktion auszulegen. Für den Pfarr-
brief, die Homepage und die Präsenz in den sozialen 
Netzwerken bietet Adveniat im Internet zahlreiche Ge-
staltungshilfen unter www.adveniat.de/gestaltungshilfen 
an. Adveniat finanziert die überwiegende Zahl der Pro-
jekte in Lateinamerika aus der Kollekte an Weihnach-
ten. Nur dank der Weihnachtskollekte kann Adveniat den 
Armen in Lateinamerika und der Karibik beistehen. Die 
Pfarreien sind daher gebeten, die Gläubigen auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Beteiligung an der Kollek-
te hinzuweisen, zum Beispiel auch auf die Möglichkeit 
der Online-Spenden, die unter den noch immer gegebe-
nen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für 
viele Menschen eine gute Möglichkeit bietet, ihre Weih-
nachtsgabe zu überweisen. Dem Pfarrbrief, der in vielen 
Gemeinden gerade zum Advent in die Familien gebracht 
wird, sollte die Spendentüte beigefügt werden, die auch 
Informationen zur Online-Spende bietet.

Am 3. Adventssonntag, dem 12. Dezember 2021, sollen 
in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmes-
sen, der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen und die 
Spendentüten für die Adveniat-Kollekte verteilt werden. 
Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe am Heilig-
abend bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den Gottesdienst 
zu bringen oder im Pfarrhaus abzugeben. Sie können 
ihre Spende auch auf das Kollektenkonto der (Erz-) 
Diözese überweisen. Auf Zuwendungsbestätigungen für 

Spenden an Adveniat ist der Hinweis „Weiterleitung an 
den Bischöfliche Aktion Adveniat e. V.“ zu vermerken.

An Heiligabend bietet es sich an, in den Krippenfeiern 
und Gottesdiensten den Krippenaufsteller zu verteilen, 
der bei Adveniat unter www.adveniat.de/material in aus-
reichend großer Stückzahl bestellt werden kann. Zum 
Motiv des Krippenaufstellers passt die Weihnachtsge-
schichte im Adveniat-Magazin. In den Spirituellen Im-
pulsen wird ein Krippenspiel vorgestellt. Weitere Anre-
gungen für die Gestaltung des Advents hält Adveniat auf 
der Internetseite www.adveniat.de/advent-erleben bereit.

In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am 
1.Weihnachtsfeiertag ist die Adveniat-Kollekte anzukün-
digen und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kollekte 
eignet sich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der deut-
schen Bischöfe oder die Übernahme der Vorlage zum 
Kollektenaufruf, die an die Pfarrer versendet wird. Bit-
te weisen Sie auch in den Pfarrbriefen auf die Wichtig-
keit der Kollekte hin und informieren über die Möglich-
keit der Online-Spende.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden mit 
dem Vermerk „Adveniat 2021“ vollständig bis spätestens 
8 Woche nach Datum der Kollektensammlung unter An-
gabe der Kollekten-Nr. 22 auf das Konto der Bistums-
kasse zu überweisen. Wir bitten um Einhaltung dieses 
Termins, da Adveniat gegenüber den Spenderinnen und 
Spendern zu einer zeitnahen Verwendung der Gelder 
verpflichtet ist. Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, 
die bei allen Kollekten an Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag eingenommenen Mittel vollständig an die (Erz-)
Diözesen abzuführen.

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es den 
Gemeindemitgliedern mit einem herzlichen Wort des 
Dankes bekannt gegeben werden. Adveniat bietet ent-
sprechende Vorlagen für den Pfarrbrief sowie Dankkar-
ten für den Versand an.

Gemeinden, die ihre Weihnachtsgottesdienste im Inter-
net streamen, bietet Adveniat meditative audiovisuelle 
Einspieler an, die unmittelbar vor dem Gottesdienst oder 
während der Kommunionausteilung eingespielt werden 
können. Sie können heruntergeladen werden auf der 
Seite www.adveniat.de/weihnachtsaktion.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-
Weihnachtsaktion 2021 erhalten Sie bei:
Bischöfliche Aktion Adveniat e. V.
Gildehofstraße 2
45127 Essen
Tel.: 0201 1756-295
Fax: 0201 1756-111
oder im Internet unter
www.adveniat.de/weihnachtsaktion.
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Nr. 215 Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen  
 2022

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der 64. 
Aktion Dreikönigssingen ein. Das Motto lautet: „Gesund 
werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen – das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) – bieten Materialien 
zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Aktion an. Alle Ge-
meinden und Gruppen erhalten ab Anfang Oktober ein 
Infopaket. Die Materialien können auch beim Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“ bestellt werden: im Online-
Shop unter shop.sternsinger.de, per Telefon unter 0241/ 
44 61-44 oder per E-Mail an: bestellung@sternsinger.de.

Im Film zur Aktion „Unterwegs für die Sternsinger: Ge-
sund werden – gesund bleiben“ zeigt Kinderreporter Willi 
Weitzel, der wegen der Pandemie diesmal nicht persön-
lich zu Dreharbeiten ins Ausland reisen konnte, anhand 
von drei Beispielen in Ghana, Ägypten und dem Südsu-
dan, wie Kinder mit Hilfe der Projektpartner der Stern-
singer gesund werden und gesund bleiben.

Auch das Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2022 
stellt Gesundheitsprojekte in verschiedenen afrikani-
schen Ländern vor. Spiele und Methoden helfen dabei, 
die Sternsinger auf die Aktion vorzubereiten. Außerdem 
im Heft: das Quiz zum neuen Sternsingerfilm, zahlrei-
che digitale Angebote für Ihre Sternsinger-Arbeit und 
der Wettbewerb zum Empfang der Sternsinger im Bun-
deskanzleramt.

Die „Gottesdienste“ enthalten Vorschläge zur Gestal-
tung einer Eucharistiefeier und einer Wort-Gottes-Feier 
zur Aussendung der Sternsinger sowie für eine Dankfei-
er. Zudem bieten sie flexibel einsetzbare Elemente für 
Liturgie und Katechese. An die Sternsinger selbst rich-
tet sich eine Sonderausgabe des „Sternsinger-Maga-
zins“, das das Thema der Aktion kindgerecht aufbereitet.
Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 
2022 findet am 30. Dezember 2021 in Regensburg statt. 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.bja-regensburg.de/sternsinger

Angesichts der Corona-Pandemie sind möglicherweise 
besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig. Aktuelle Informa-
tionen und Anregungen zur Umsetzung der Aktion finden 
Sie unter www.sternsinger.de/corona.

Das Kindermissionswerk als Geschäftsstelle der Aktion 
Dreikönigssingen in Aachen trägt dafür Sorge, dass die 
den Sternsingern anvertrauten Spenden über fachkundig 
begleitete Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in aller Welt 
zugutekommen und dass die Mittel nachhaltig, transpa-
rent und sparsam verwendet werden.

Wenn Sie vor der anstehenden Sternsingeraktion ein be-
stimmtes Projekt auswählen wollen, das mit den Spen-
den Ihrer Sammlung unterstützt werden soll, schlägt Ih-

nen das Kindermissionswerk gern ein Projekt vor und 
sendet Ihnen dazu Informationsmaterial. Wenden Sie 
sich bei Interesse bitte direkt an das Kindermissionswerk:
Tel.: 0241 44 61-9290
E-Mail: gemeinden@sternsinger.de

Alle Spendeneinnahmen aus der Aktion Dreikönigssin-
gen sind gemäß der Ordnung der Deutschen Bischofs-
konferenz für die Aktion Dreikönigssingen zeitnah und 
ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
zuzuleiten: Konto: IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 
bei der Pax-Bank eG.

Alle Fragen rund ums Sternsingen beantworten wir 
gerne:
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Stephanstraße 35
52064 Aachen
Tel.: 0241 44 61-14
E-Mail: info@sternsinger.de

Nr. 216 „Damit sie das Leben haben“ – Aufruf zur 
 Kollekte für Afrika (Afrikatag 2022)

Am 2. Januar 2022 findet in unserer Diözese die Kollek-
te für Afrika statt. Die weltweite Kollekte ist traditionell 
mit dem Fest der „Erscheinung des Herrn“ verbunden. 

In diesem Jahr stehen drei Ordensfrauen im Mittelpunkt 
der Aktion: Sr. Angélique Namaika (DR Kongo), Sr. Stan 
Mumuni (Ghana) und Sr. Marie Catherine Kingbo (Niger). 
So unterschiedlich die Frauen auch sind – eines ist ih-
nen gemeinsam: Sie alle brechen aus ihren vertrauten 
Bahnen aus und wagen etwas Neues – weil sie spüren, 
dass sie etwas tun sollen, zu dem kein anderer berufen 
ist. Sie gründen neue Orden, um ihrer Mission folgen zu 
können. Sie sind Hoffnungsträgerinnen und stehen stell-
vertretend für die vielen Schwestern in der Kirche, die 
mit Mut und Kreativität an der Seite der Menschen leben.

Mit der Kollekte am Afrikatag setzen wir ein Zeichen der 
Solidarität mit den Frauen, die dem Vorbild der Ordens-
schwestern folgen. Menschen auszubilden, die sich ihr 
Leben lang in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, ist 
eine der wirksamsten Formen der Hilfe. Schwesternge-
meinschaften, die über keine internationalen Beziehun-
gen verfügen, fällt es jedoch oft schwer, die Ausbildung 
ihres Nachwuchses zu finanzieren. Die Zuwendungen 
aus der Sammlung am Afrikatag helfen ihnen dabei. Die 
Kollekte trägt so nachhaltig zur Förderung einer ganz-
heitlichen Entwicklung bei.

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von missio 
Materialien, die sie bei der Umsetzung der Afrikakollek-
te unterstützen: Aktionsplakat, Spendentüten zum Aus-
legen oder als Beilage für den Pfarrbrief, Bausteine zur 
Gottesdienstgestaltung mit Predigtvorschlag und weiter-
führenden Informationen. Gebetskarten können kosten-
frei in der benötigten Anzahl bei missio bestellt werden.
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1 Zur besseren Lesbarkeit wird das Maskulinum verwendet. Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Informationen und Kontakt
Weitere Informationen und alle Materialien finden Sie auf 
www.missio-hilft.de/afrikatag
Gerne können Sie alle Materialien zum Afrikatag direkt 
bei missio bestellen: 
Tel.: 0241 7507-350
Fax: 0241 7507-336 oder
bestellungen@missio-hilft.de

Nr. 217 Kinder helfen Kindern – und ich bin 
 dabei: „Weltmissionstag der Kinder 2021“
 („Krippenopfer“)
 
Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit be-
gangen wird, lädt das Kindermissionswerk ,Die Stern-
singer‘ Kinder in Deutschland ein, durch eine persönli-
che Gabe die Lebenssituation von Kindern in anderen 
Kontinenten zu verbessern. Kinder helfen Kindern – mit 
dieser Aktion geben sie ein lebendiges Beispiel für So-
lidarität und Hilfsbereitschaft. Aus vielen kleinen Gaben 
wird eine große Hilfe für Kinder in Not.
 
Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird gehal-
ten an einem Tag zwischen Weihnachten und dem Hoch-
fest Erscheinung des Herrn, den die Pfarrgemeinden be-
stimmen können (26. Dezember 2021 – 6. Januar 2022). 

Hierzu stellt das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ 
ein Spendenkästchen mit Krippenlandschaft zum Bas-
teln und ein Begleitheft für Kinder und ihre Familien so-
wie katechetische Arbeitshilfen bereit. Das aktuelle Bei-
spielland ist der Südsudan. 
 
Wir bitten, die Kollekte zum Weltmissionstag der Kin-
der mit dem Hinweis auf das Kindermissionswerk ,Die 
Sternsinger‘ auf dem üblichen Weg an die Bistumskas-
se zu überweisen. Ebenso bitten wir, das „Krippenop-
fer“, das in vielen Gemeinden üblich ist, als solches zu 
vermerken. Hierbei ist auf den Unterschied zur Bischöf-
lichen Aktion Adveniat zu achten. Auf die Aktion Drei-
königssingen (Sternsingeraktion), die hiervon ebenfalls 
zu unterscheiden ist, wird in besonderen Ankündigun-
gen hingewiesen.
 
Die Materialien zum Weltmissionstag der Kinder kön-
nen kostenlos bezogen werden und sind auch im Inter-
net abrufbar.

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V.
Stephanstr. 35
52064 Aachen
Bestell-Telefon: 0241 44 61-44
shop.sternsinger.de
bestellung@sternsinger.de
www.sternsinger.de/wmt

Nr. 218 Dienstanweisung zum Umgang mit dem dienstlichen E-Mail/Active-Directory-Account

§ 1 Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für Mitarbeiter1 sowie Priester und Diakone im aktiven Dienst im Erzbistum Berlin, die einen indi-
viduellen dienstlichen Active-Directory-Account haben. Von der Geltung ausgenommen sind Mitarbeiter in den Schu-
len in Trägerschaft des Erzbistums sowie Religionslehrkräfte.

§ 2 Nutzung des dienstlichen E-Mail/Active-Directory-Accounts

(1) Ein Active-Directory-Account beinhaltet den E-Mail-Account @erzbistumberlin.de (inkl. Kalender und Kontak- 
ten), Netzlaufwerke, Regisafe und auf dem Dienst-PC gespeicherte Daten.

(2) Zur Kommunikation von dienstlichen Belangen ist ausschließlich der dienstliche E-Mail-Account zu verwenden.
(3) Die private Nutzung des Active-Directory-Accounts ist untersagt.
(4) Für Gruppenpostfächer ist die private Nutzung ebenfalls untersagt.

§ 3 Zugriffsrecht

Grundsätzlich hat nur der Mitarbeiter, der Inhaber des Accounts ist, selbst Zugriff. Der Account ist passwortgeschützt. 
Die Weitergabe des Passworts ist nicht gestattet.

§ 4 Geplante Abwesenheit

(1) Jeder Mitarbeiter hat bei geplanter Abwesenheit (z. B. wegen Erholungsurlaubs) rechtzeitig vor Antritt dieser 
Abwesenheit für deren gesamte Dauer eine entsprechende automatische Antwort-Notiz nach anliegender Vor-
lage einzurichten. Ebenso ist bei längeren Abwesenheitszeiten, insbesondere wegen Sonderurlaubs, Sabbat-
zeitregelungen, Elternzeit vorzugehen.

(2) Wird die geplante Abwesenheitszeit nach Absatz 1 überschritten, ist gemäß § 6 vorzugehen.
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§ 5 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bzw. des aktiven Dienstes

Ein aus dem Erzbistum Berlin ausscheidender Mitarbeiter bzw. eine den aktiven Dienst beendende Person hat eine 
Abwesenheitsnotiz einzurichten, die beinhaltet,
1. ab wann er nicht mehr im Erzbistum Berlin bzw. in dieser Funktion beschäftigt ist,
2. ab wann er nicht mehr unter diesem Active-Directory-Account erreichbar ist, falls sich der Zeitpunkt von dem 

in Nr. 1 unterscheidet,
3. dass die E-Mail des Empfängers der Abwesenheitsnotiz nicht weitergeleitet und nicht bearbeitet wird,
4. an wen der Empfänger der Abwesenheitsnotiz sich ab sofort wenden kann.

§ 6 Ungeplante Abwesenheit

(1) Bei ungeplanter Abwesenheit des Mitarbeiters von mehr als sieben Arbeitstagen, z. B. wegen
 - Arbeitsunfähigkeit
 - Verschollenheit
 - kurzfristiger Freistellung aufgrund einer Kündigung
 greift der direkte Vorgesetzte oder der ständige Urlaubsvertreter in Absprache mit dem Vorgesetzten auf den 

Active-Directory-Account des abwesenden Mitarbeiters zu.
(2) Sind Bereichsleiter, Leiter der Zentralen Servicestellen oder Leiter anderer Einrichtungen abwesend im Sinne 

des Absatz 1, kann der ständige Urlaubsvertreter auf den Active-Directory-Account des Abwesenden zugrei-
fen.

(3) Sind Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) bzw. Schwerbehindertenvertretung (SBV) abwesend im Sinne 
des Absatz 1, geht der Vorgesetzte oder ständige Urlaubsvertreter in Absprache mit dem Vorgesetzten nach 
§ 7 Abs. 2 und 3 nur im Beisein eines Mitglieds der MAV bzw. SBV vor. Ein Termin dafür ist von beiden Seiten 
unverzüglich zu ermöglichen. Der Zugriff nach § 7 Abs. 2 und 3 im Beisein eines Mitglieds der MAV bzw. SBV 
muss schriftlich dokumentiert werden.

(4) Der Dienstgeber ist nicht berechtigt, E-Mails einzusehen, deren Inhalt sich (nicht zwingend ausschließlich) auf 
die Tätigkeit der MAV bzw. SBV bezieht. Im Zweifel werden E-Mails vorab von dem anwesenden Mitglied der 
MAV bzw. SBV gesichtet und explizit zur Einsichtnahme freigegeben oder die Einsichtnahme verweigert.

§ 7 Verfahren für den Zugriff

(1) Der nach § 6 Zugriffsberechtigte (@erzbistumberlin.de) wendet sich an den Teilbereichsleiter Digitalisierung, 
um Zugriff auf das Postfach des Abwesenden zu erhalten.

(2) Der jetzt Zugriffsberechtigte muss ein neues Passwort für diesen Account erstellen, was nur er und ggf. der 
Vorgesetzte kennen.

(3) Es ist unverzüglich durch den Zugriffsberechtigten für den Abwesenden eine Abwesenheitsnotiz nach anlie-
gender Vorlage zu erstellen.

(4) Bei jedem Zugriff durch andere Personen als den eigentlichen Account-Inhaber wird der Generalvikar unver-
züglich in Kenntnis gesetzt.

§ 8 Dauer und Zweck des Zugriffs

Der Zugriff durch andere Personen erfolgt ausschließlich zu dienstlichen Zwecken und ausschließlich für die Zeit der 
Abwesenheit des Account-Inhabers. Die Vertraulichkeit ist zu wahren.

§ 9 Rückkehr

Für den Fall, dass der Zugriff durch andere Personen als den Inhaber auf dessen Account notwendig war, ist dieser 
bei seiner Rückkehr unverzüglich durch denjenigen, der zwischenzeitlich den Zugriff hatte, in Textform darauf hin-
zuweisen und aufzufordern, sein Passwort zu ändern. Dazu benötigt er das Passwort, welches für die Abwesenheit 
neu erstellt wurde. Derjenige, der zwischenzeitlich den Zugriff hatte, ist verpflichtet, dieses Passwort an den Inhaber 
des Accounts sofort bei dessen Rückkehr herauszugeben.

§ 10 Datenschutzhinweis

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei dem Zugriff auf den Active-Directory-Account 
in Abwesenheit erfolgt, ist das Erzbistum Berlin, Niederwallstraße 8- 9, 10117 Berlin. Den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten des Erzbistums Berlin erreichen Sie unter office@datenschutz-nord.de. Die Datenverarbeitung erfolgt 
zum Zweck der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 53 Abs. 1 KDG. Sie haben das Recht auf 
Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung der Datenverarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie das Recht sich 
bei der Datenschutzaufsicht zu beschweren.
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§ 11 Inkrafttreten
 
Diese Regelung tritt am Tag ihrer Verkündung im Amtsblatt in Kraft.

Berlin, den 22.11.2021
ZS.8 Ba/jm

P. Manfred Kollig SSCC
Generalvikar

Anlage

Vorlage Antwort-Notiz

Sehr geehrte Damen und Herren,

bis zum … bin ich per E-Mail nicht erreichbar. Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet und daher nicht bearbeitet. Bitte 
wenden Sie sich in dringenden Fällen an:

Name
E-Mailadresse
Telefonnummer

Nr. 219 Termine 2022

Bewegliche Hochfeste, Feste und Tage 

So  09.01.2022  Taufe des Herrn
Mi  02.03.2022  Aschermittwoch 
So  10.04.2022  Palmsonntag
So  17.04.2022  Ostersonntag
Do  26.05.2022  Christi Himmelfahrt
So  05.06.2022  Pfingstsonntag
So  20.11.2022  Christkönig (34. und letzter Sonntag im Jahreskreis)

Gebotene Feiertage 

alle Sonntage sowie die beiden Feiertage an Weihnachten, Ostern und Pfingsten

Sa  01.01.2022  Hochfest der Gottesmutter Maria - Neujahr
Do  06.01.2022  Hochfest der Erscheinung des Herrn 
Do  26.05.2022  Hochfest Christi Himmelfahrt
Do  16.06.2022  Hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
Di  01.11.2022  Hochfest Allerheiligen 

Pastoral und liturgisch bedeutsame Tage 

Mi 02.02.2022  Fest der Darstellung des Herrn - Lichtmess 
Mi  02.03.2022  Aschermittwoch - Beginn der österlichen Bußzeit
Sa 19.03.2022  Hochfest des hl. Josef
Fr 25.03.2022  Hochfest der Verkündigung des Herrn 
So  19.06.2022  Hochfest des hl. Herzens Jesu
Mi 29.06.2022  Hochfest der hl. Apostel Petrus und Paulus
Mo  15.08.2022  Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
So 16.10.2022  Fest der hl. Hedwig
Mi 02.11.2022  Gedenktag Allerseelen
Sa 05.11.2022  Gedenk- und Wallfahrtstag des sel. Bernhard Lichtenberg
Do 08.12.2022  Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
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Tage mit bestimmter Widmung 

Sa 01.01.2022  Welttag des Friedens
So 02.01.2022  Afrikatag
So  23.01.2022  Bibelsonntag
Fr  11.02.2022  Welttag der Kranken (Maria von Lourdes)
Fr  04.03.2022  Weltgebetstag der Frauen
So  03.04.2022  MISEREOR-Fastenaktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt
Sa/So  07./08.05.2022 Gebetstag für geistliche Berufungen
So  05.06.2022  RENOVABIS Pfingstaktion
So  26.06.2022  Familiensonntag
So  11.09.2022  Welttag der sozialen Kommunikationsmittel (Mediensonntag)
So  18.09.2022  Caritas-Sonntag
Fr 25.09.2022  Welttag des Migranten und Flüchtlings
So  23.10.2022  MISSIO-Sonntag (Weltmissionssonntag)
So  20.11.2022  Diasporasonntag, Welttag der Armen
Fr 18.11.2022  Gebetstag für Opfer sexuellen Missbrauchs
Sa/So 24./25.12.2022 ADVENIAT-Opfer für die Kirche in Lateinamerika

Gebets- und Aktionswochen 

Di  18.01. – Di 25.01.2022 Gebetswoche für die Einheit der Christen
Sa  30.04. – Sa 07.05.2022 Woche für das Leben
Fr  17.05. – Sa 04.06.2022 Pfingstnovene für die Einheit der Christen
So  25.09. – So 02.10.2022 Interkulturelle Woche

Nr. 220 Stellenausschreibung Ständige:r   
 Vertreter:in der Schulleitung für die Katho- 
 lische Schule Liebfrauen

Das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin sucht zum 
1. August 2022 eine:n

ständige:r Vertreter:in (m/w/d)
der Schulleitung

für die Katholische Schule 
Liebfrauen Gymnasium

Ahornallee 33, 14050 Berlin

Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten umfassen neben der 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen:
• eine mehrjährige Erfahrung im kirchlichen oder staat-

lichen Schuldienst in der Sekundarstufe I/II 
• ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich (Schul-)Orga-

nisation und Verwaltung sowie eine strukturierte Ar-
beitsweise

• den Willen und die Bereitschaft zur kooperativen Ar-
beit im Schulleitungsteam

• die Bereitschaft zur Erarbeitung und Umsetzung des 
Schulprofils und zur Initiierung neuer Unterrichtsfor-
men

• Kenntnisse im staatlichen Schulrecht / Schulrecht des 
Erzbistums Berlin

• sicheres und professionelles Auftreten, eine überzeu-
gende Kommunikationsfähigkeit und gute Menschen-
kenntnis

• ein hohes Maß an Engagement, Flexibilität, Belast-
barkeit und Entscheidungsfreude

• volle Übereinstimmung mit der Erziehungskonzep- 
tion des Schulträgers und Beachtung der Grundord-

 nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen der kirch- 
lichen Dienstgemeinschaft

Es handelt sich um ein Beförderungsamt, das mit der 
Übernahme in ein Kirchenbeamtenverhältnis vergeben 
werden kann.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 
31. Januar 2022 

per E-Mail als PDF (möglichst eine Datei) an:

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin
Bereich Bildung, Katholische Schulen

Niederwallstraße 8-9, 10117 Berlin
030/32 684-125

schule@erzbistumberlin.de

Nr. 221 Stellenausschreibung Schulleiter:in 
 Katholische Schule Salvator

Das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin sucht zum
1. August 2022 eine:n

Schulleiter:in (m/w/d)

für die Katholische Schule Salvator
(staatlich anerkanntes Gymnasium / staatlich 

anerkannte Integrierte Sekundarschule)
Fürst-Bismarck-Str. 8–10, 13469 Berlin

Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten umfassen neben der 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen:
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• mehrjährige Erfahrung und Profilierung im kirchlichen 
oder staatlichen Schuldienst in der Sekundarstufe I/II

• den Willen und die Bereitschaft zur kooperativen Lei-
tung und Vertretung der Schule in enger Abstimmung 
mit dem Schulleitungsteam

• die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger, der Schulgemeinschaft und der Kirchengemein-
de zur Weiterentwicklung des pädagogischen und 
pastoralen Profils der Schule

• ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich Organisation und 
Verwaltung sowie eine strukturierte Arbeitsweise

• gute Kenntnisse im staatlichen Schulrecht / Schul-
recht des Erzbistums Berlin

• volle Übereinstimmung mit der Erziehungskonzepti-
on des Schulträgers

• die aktive Mitgliedschaft in der katholischen Kirche
• besondere Leitungs- und Personalführungskompe-

tenz
• sicheres und professionelles Auftreten, eine überzeu-

gende Kommunikationsfähigkeit und gute Menschen-
kenntnis

• ein hohes Maß an Engagement, Flexibilität, Belast-
barkeit und Entscheidungsfreude

Es handelt sich um ein Beförderungsamt, das mit der 
Übernahme in ein Kirchenbeamtenverhältnis vergeben 
werden kann.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 
31. Januar 2022 

per E-Mail als PDF (möglichst eine Datei) an:

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin
Bereich Bildung, Katholische Schulen

Niederwallstraße 8-9, 10117 Berlin
030/32 684-125

schule@erzbistumberlin.de

Nr. 222 Beauftragung für das Allgemeine 
 Gleichbehandlungsgesetz

Mit Wirkung zum Ablauf des 30.11.2021 wurde Dr. Achim 
Faber als Beauftragter für das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz entpflichtet.

Nr. 223 Personalia

Die Rubrik 223 enthält personenbezogene Daten, die 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden.

Das vollständige Amtsblatt finden Sie im passwort-
geschützten Intranet unter
http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/intern
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Nr. 224 Todesfälle

Die Rubrik 224 enthält personenbezogene Daten, die 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden.

Das vollständige Amtsblatt finden Sie im passwort-
geschützten Intranet unter
http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/intern
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